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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1937

Norm

ZPO §502 Abs5 F

Rechtssatz

§ 502 Abs 5 ZPO setzt nicht nur voraus, daß das Urteil des Berufungsgerichtes wegen der im Aufhebungsbeschluß

ausgesprochenen Rechtsansicht angefochten wird, sondern erfordert, daß diese Anfechtung zulässig ist.
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